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1.	 Entwurf eines „Familienentlastungs­
gesetzes“

Das Bundeskabinett hat den Entwurf für ein Fami-
lienentlastungsgesetz vorgelegt. Vorgesehen ist, 
dass das Kindergeld ab dem 1.7.2019 um 10 € pro 
Kind erhöht wird. Zudem steigt der steuerliche Kin-
derfreibetrag entsprechend (2019 und 2020 um je-
weils 192 €). Im Rahmen der steuerlichen Freistellung 
des Existenzminimums wird der Grundfreibetrag für 
2019 von derzeit 9 000 € auf 9 168 € und ab dem 
Jahr 2020 dann auf 9 408 € angehoben; zum Aus-
gleich der kalten Progression werden die Eckwerte 
des Einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeit-
räume 2019 und 2020 entsprechend verschoben. Mit 
der Anhebung des Grundfreibetrags werden die vor-
aussichtlichen Ergebnisse des 12. Existenzminimum-
berichts, welcher im Herbst dieses Jahres vorliegen 
wird, umgesetzt.

§§ Hinweis:
Im Wesentlichen handelt es sich bei den vorgesehenen Än-
derungen um Anpassungen des Einkommensteuertarifs, 
die auf Grund der verfassungsrechtlichen Vorgaben zwin-
gend sind. Anders als der Titel des Gesetzentwurfs sugge-
riert, werden durch die Anpassungen des Einkommensteu-
ergesetzes nicht nur Familien, sondern alle Stpfl. entlastet.
Das Bundesfinanzministerium führt folgende Entlastungs-
beispiele an:
–	 Eine Familie mit zwei Kindern und einem Gesamtein-

kommen von 60  000  € zahlt im Jahr 2019 über 9  % 
(251 €) und 2020 über 20 % (530 €) weniger Steuern. 

–	 Eine Familie mit ebenfalls zwei Kindern und einem Fa-
milieneinkommen von 120 000 € zahlt im Jahr 2019 et-
was weniger als 2 % (380 €) und 2020 weniger als 4 % 
(787 €) weniger Steuern.

2.	 Baukindergeld: Voraussetzungen noch 
unklar

Als wesentlicher Baustein zur Entlastung von Fami-
lien auf dem Wohnungsmarkt wird das Baukinder-
geld eingeführt werden. Zwar soll dies nach der-
zeitigem Stand rückwirkend für Kaufverträge oder 

Baugenehmigungen vom 1.1.2018 an gelten, jedoch 
sind die Voraussetzungen noch offen. Die Förderung 
soll 1 200 € je Kind und Jahr über einen Zeitraum von 
zehn Jahren betragen. Der Förderzeitraum soll nur bis 
Ende 2020 gehen, also nur Erwerb/Bau von (selbst 
genutzten) Immobilien bis zu diesem Zeitpunkt sollen 
gefördert werden. Berücksichtigt werden hierbei Kin-
der, die unter 18 Jahre alt sind und in der Immobilie 
wohnen. Daneben ist vorgesehen, dass die Gewäh-
rung des Baukindergeldes an Einkommensgrenzen 
gekoppelt ist: Die Förderung soll nur Familien ge-
währt werden, deren Jahreseinkommen bei maximal 
75 000 € liegt. Diese Grenze erhöht sich je Kind um 
weitere 15 000 €, liegt also bei 90 000 € bei einem 
und bei 105 000 € bei zwei Kindern. 

Im Gespräch war, den Bezug des Baukindergeldes 
an eine Obergrenze bei der Wohnfläche zu koppeln. 
Das Baukindergeld soll für eine vierköpfige Familie 
nur bis zu einer Obergrenze von 120 qm Wohnfläche 
gezahlt werden. Pro weiterem Kind soll die Förder-
grenze um zehn Quadratmeter ansteigen. Diese Vor-
aussetzung ist aber nun wohl vom Tisch.

@@ Handlungsempfehlung:
Die genaue Ausgestaltung der Voraussetzungen für die Ge-
währung des Baukindergeldes ist derzeit noch offen. Daher 
sollte dieses noch nicht bei der Finanzierung der Immobilie 
eingeplant werden.

3.	 Bundesfinanzhof: Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes 
für Steuerzinsen

Steuerzahlungen und -erstattungen werden grund-
sätzlich verzinst. Allerdings beginnt der Zinslauf 
grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Steuer entstanden ist. So be-
ginnt z.B. der Zinslauf für die Einkommensteuer 2016 
am 1.4.2018. Die Verzinsung greift insbesondere 
dann, wenn sich die Erstellung der Steuererklärung 
oder auch deren Bearbeitung durch das Finanzamt 
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deutlich verzögert oder wenn Korrekturen z.B. auf 
Grund einer später stattfindenden Betriebsprüfung 
erfolgen. Problematisch ist, dass der Zinssatz ge-
setzlich auf 6 % p.a. festgelegt ist. In Anbetracht des 
aktuell niedrigen Zinsniveaus kann dies in Nachzah-
lungsfällen zu beträchtlichen Zinsforderungen führen.

Mit Beschluss vom 25.4.2018 (Aktenzeichen 
IX B 21/18) hat der Bundesfinanzhof nun festgestellt, 
dass gegen die Höhe des gesetzlich festgelegten 
Zinssatzes – jedenfalls ab 2015 – schwerwiegende 
verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Wegen 
der zu dieser Zeit bereits eingetretenen strukturel-
len und nachhaltigen Verfestigung des niedrigen 
Marktzinsniveaus entbehrt der Steuerzinssatz „der 
wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße“ und 
verstößt daher gegen das grundgesetzliche Gleich-
heitsgebot und Übermaßverbot. Im Urteilsfall ging es 
um Steuerzinsen in Höhe von 240 831 €. Das Gericht 
hat insoweit die Vollziehung des angefochtenen Zins-
bescheids ausgesetzt. 

@@ Handlungsempfehlung:
Dieser Beschluss betrifft zwar nur ein Aussetzungsverfah-
ren, ist aber ein wichtiger Richtungshinweis. Es ist zu er-
warten, dass diese Frage dem Bundesverfassungsgericht 
zur Prüfung vorgelegt wird. Dessen Entscheidung bleibt 
abzuwarten.
Für die Praxis bestätigt sich zunächst noch die Notwendig-
keit, die Steuerverzinsung im Blick zu haben z.B. bei der 
Anpassung von Vorauszahlungen, der zeitlichen Steue-
rung der Abgabe der Jahreserklärung oder –  im Hinblick 
auf Aussetzungszinsen in Höhe von ebenfalls 6  % – bei 
der Prüfung, ob Anträge auf Aussetzung der Vollziehung 
im Einspruchsverfahren angezeigt sind. In manchen Fällen 
können auch freiwillige Zahlungen an das Finanzamt, also 
vor Durchführung der Veranlagung, helfen, den Zinslauf zu 
stoppen.
Zu beachten ist insoweit auch, dass Steuererstattungs-
zinsen als Kapitaleinkünfte der Besteuerung unterliegen, 
wohingegen Nachzahlungszinsen steuerlich nicht geltend 
gemacht werden können.

4.	 Zufluss von Arbeitslohn bei Tankgut­
scheinen

Die Ausgabe von Tankgutscheinen zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn z.B. als Gratifi-
kation ist ein beliebtes Instrument in der Praxis, da 
die Zuwendung steuer- und sozialversicherungsfrei 
bleibt, wenn der insoweit gewährte Vorteil – ggf. ein-
schließlich sonstiger gewährter Sachbezüge – pro 
Monat 44 € nicht überschreitet. 

Hinsichtlich dieser Monatsgrenze ist allerdings die 
Ausgestaltung der Gutscheingewährung zu beach-
ten, wie das aktuelle rechtskräftige Urteil des Säch-
sischen Finanzgerichts vom 9.1.2018 (Aktenzeichen 
3  K  511/17) zeigt. Im Urteilsfall wandte der 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in den Streitjahren 
für besondere Leistungen jährlich einmalig auf freiwil-
liger Basis mehrere Tankgutscheine jeweils im Wert 
von 44 € (Tankkarten) zu, die nicht personengebun-
den waren und die keine technische Beschränkung 

zur Einlösung zu bestimmten Zeitpunkten enthielten. 
In einem Merkblatt zur Einlösung der Gutscheine hieß 
es: „Vorteil hierbei ist, dass diese Tankgutscheine 
monatlich bis zu einem Betrag von 44 € sozialversi-
cherungs- und steuerfrei sind. Hierbei ist allerdings 
unbedingt zu beachten, dass der Wert des einzulö-
senden Tankgutscheines pro Monat 44 € nicht über-
schreitet, da sonst die Sozialversicherungsfreiheit 
und Steuerfreiheit entfällt. …Sie dürfen pro Monat 
immer nur einen Gutschein im Gesamtwert von ma-
ximal 44 € einlösen.“ Die Arbeitnehmer waren ferner 
angewiesen, die bei der Betankung der Privatfahr-
zeuge erhaltenen Quittungen mit Namen bis spätes-
tens zum Monatsletzten bei der Stpfl. einzureichen. 
Der Beleg diene als Nachweis, dass der Arbeitneh-
mer nur einmal im Monat für den Gesamtbetrag von 
44 € getankt habe. 

Das Finanzgericht entschied nun aber, dass einem 
Arbeitnehmer der gesamte Sachbezug bereits bei 
Erhalt der Gutscheine und nicht erst bei Einlösung 
des jeweiligen Gutscheines an der Tankstelle zuge-
flossen ist, wenn Tankgutscheine für mehrere Monate 
im Voraus zugewendet werden. Damit war die Frei-
grenze von 44  € überschritten. Vorliegend war ent-
scheidend, dass der Arbeitgeber nach Übergabe der 
Gutscheine rechtlich keinen Einfluss mehr hatte, wie 
die Gutscheine verwendet und wann diese eingelöst 
werden. Die Tankkarten enthielten auch keine tech-
nischen Vorrichtungen, die eine Einlösung der Gut-
scheine nur zu bestimmten Zeitpunkten erlaubten.

@@ Handlungsempfehlung:
In der Praxis müssen also monatsbezogene Tankgutschei-
ne ausgestellt werden.

§§ Hinweis:
Im Übrigen ist diese Frage des Zuflusses von Sachbezü-
gen generell von Bedeutung. So hat z.B. jüngst das Nieder-
sächsische Finanzgericht mit Urteil vom 13.3.2018 (Akten-
zeichen 14 K 204/16) zum Lohnzufluss bei vom Arbeitgeber 
eingeräumter Möglichkeit der vergünstigten Nutzung von 
Fitnessstudios entschieden, dass der geldwerte Vorteil den 
teilnehmenden Arbeitnehmern monatlich zufließt, wenn die 
Arbeitnehmer keinen über die Dauer eines Monats hinaus-
gehenden, nicht entziehbaren Anspruch zur Nutzung der 
Studios haben. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass die ge-
naue Vertragsgestaltung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer entscheidend ist.

5.	 Mindestlöhne sollen zum 1.1.2019 und 
zum 1.1.2020 steigen

Die Mindestlohn-Kommission hat am 26.6.2018 ihren 
Anpassungsbeschluss gefasst und ihren Bericht vor-
gestellt. Es ist turnusgemäß der zweite Bericht seit 
der Einführung des allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohns in Deutschland. Dieser liegt derzeit bei 
8,84  € brutto je Zeitstunde. Die Kommission emp-
fiehlt eine Erhöhung des Mindestlohns auf 9,19  € 
zum 1.1.2019 und auf 9,35 € zum 1.1.2020. Die Um-
setzung der Erhöhung bedarf noch der Zustimmung 
der Bundesregierung.
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schaften ausgedehnt und die Quote auf 90 % her-
abgesetzt werden. Diese Maßnahme hat zum Ziel, 
Share Deals dadurch zu erschweren, dass ein Alt-
gesellschafter in nennenswertem Umfang beteiligt 
bleiben muss. Ein kompletter Erwerb durch einen 
Investor und seinen „mitgebrachten“ Co-Investor 
ist dann nicht mehr möglich. 

§§ Hinweis:
Das sich nun anschließende Gesetzgebungsverfahren 
bleibt abzuwarten, da ein ähnlicher Beschluss bereits im 
September 2016 gefasst wurde. Diese Änderungen könn-
ten auch zu Belastungen mit Grunderwerbsteuer bei „nor-
malen“ Unternehmenserwerben über Kapitalgesellschafts-
anteile führen.

7.	 Einnahmen-Überschussrechnung: 
Sonderregelung für regelmäßig wieder­
kehrende Einnahmen/Ausgaben

Bei der Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Über-
schussrechnung werden Einnahmen grds. dann an-
gesetzt, wenn diese zugeflossen sind und Ausgaben 
entsprechend dann, wenn diese abgeflossen sind. 
Insoweit besteht allerdings eine Ausnahme für regel-
mäßig wiederkehrende Einnahmen bzw. Ausgaben, 
die dem Stpfl. kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit 
nach Beendigung des Kalenderjahrs zu- bzw. ab-
geflossen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 
Diese gelten als in diesem Kalenderjahr – also dem 
Kalenderjahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit – be-
zogen bzw. abgeflossen. Regelmäßig wiederkehren-
de Ausgaben sind z.B. Mieten, Beiträge, Entgelte 
für regelmäßig anfallende Dienstleistungen, wie z.B. 
Reinigungsarbeiten oder auch Umsatzsteuervoraus-
zahlungen.

Das Gesetz definiert nun nicht näher, was unter 
dem Begriff „kurze Zeit“ zu verstehen ist. Der 
Bundesfinanzhof hat insoweit in ständiger Recht-
sprechung strikt auf einen Zeitraum von maximal 
zehn Tagen abgestellt. Dieses Abstellen auf einen 
Zeitraum von maximal zehn Tagen führt gerade bei 
Umsatzsteuerzahlungen zu Streitfällen. Umsatz-
steuervorauszahlungen sind zwar am zehnten Tag 
nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig, 
diese Frist verlängert sich aber bis zum folgenden 
Werktag, sofern deren Ende auf einen Sonntag, 
einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend 
fällt. Fällt nun der 10.1. nicht auf einen Werktag, so 
fallen nach der bisherigen Rechtsprechung die Um-
satzsteuer-Vorauszahlungen auf Grund der Fällig-
keit außerhalb des 10-Tages-Zeitraums nicht unter 
die Sonderregelung für regelmäßig wiederkehrende 
Ausgaben, sondern sind vielmehr erst im Folgejahr 
steuerlich anzusetzen. 

Das Finanzgericht München hat nun mit Urteil vom 
7.3.2018 (Aktenzeichen 13 K 1029/16) entschieden, 
dass vielmehr zur Erfüllung des Sinns der gesetz-
lichen Vorschriften in diesen Fällen auf einen Zeit-
raum von zwölf Tagen abzustellen ist. Damit steht 

@@ Handlungsempfehlung:
Arbeitgeber müssen damit ggf. zum 1.1.2019 eine Gehalts-
anpassung vornehmen.

6.	 Eingrenzung der Steuergestaltungen bei 
der Grunderwerbsteuer durch sog. Share-
Deals beschlossen

Die Finanzministerkonferenz hat am 21.6.2018 einen 
Beschluss über Steuergestaltungen bei der Grund-
erwerbsteuer gefasst. Nun soll – was schon länger 
geplant war – die Beteiligungsquote bei sog. Share-
Deals von 95 % auf 90 % abgesenkt werden. Hin-
tergrund ist folgender: Bei der Übertragung von 
Grundstücken fällt Grunderwerbsteuer an. Diese 
wird bei großen Immobilientransaktionen oftmals 
dadurch umgangen, dass die Immobilie von einer 
Kapitalgesellschaft gehalten wird und nun die Antei-
le an der Kapitalgesellschaft veräußert werden. So-
mit ändert sich zwar die faktische Verfügungsgewalt, 
aber nicht der Eigentümer im rechtlichen Sinne.

Mit drei Maßnahmen soll diesen Modellen begegnet 
werden:

»» Absenkung der 95 %-Grenze auf 90 %: Die re-
levante Beteiligungshöhe wird bei sämtlichen Er-
gänzungstatbeständen von mindestens 95 % auf 
mindestens 90 % der Anteile abgesenkt. Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer bleibt 
der gesamte Grundbesitzwert und nicht etwa nur 
der auf den Anteilseignerwechsel entfallende An-
teil.

»» Verlängerung der Fristen von 5 auf 10 Jah­
re: Die derzeitigen Fünfjahresfristen in den Vor-
schriften des Grunderwerbsteuergesetzes sollen 
auf zehn Jahre verlängert werden. Bislang wird 
Grunderwerbsteuer erhoben, wenn mindestens 
95 % der Anteile am Vermögen einer grundbesit-
zenden Personengesellschaft innerhalb von fünf 
Jahren auf neue Gesellschafter übergehen. Bisher 
waren bestimmte Share Deals derart ausgestal-
tet, dass in einem ersten Schritt 94,9 % der An-
teile am Vermögen der Personengesellschaft auf 
einen neuen Gesellschafter übergegangen sind 
und erst nach Ablauf von fünf Jahren die restli-
chen 5,1 % auf diesen Gesellschafter übertragen 
wurden. Nun sollen diese Fristen auf 10 Jahre ver-
längert werden, um Ausweichgestaltungen zu er-
schweren.

»» Schaffung eines neuen Ergänzungstatbe­
stands für Kapitalgesellschaften: Nach der-
zeitiger Rechtslage werden von der Grund-
erwerbsteuer Gesellschafterwechsel an 
grundbesitzenden Personengesellschaften in 
Höhe von mindestens 95 % der Anteile am Ge-
sellschaftsvermögen innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Jahren erfasst. Dabei muss kein Gesell-
schafter eine bestimmte Beteiligungsschwelle 
überschreiten. Diese Vorschrift soll auf Anteilseig-
nerwechsel an grundbesitzenden Kapitalgesell-
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bejahte das Gericht für den Streitfall. Mit den Rech-
nungen sei über jeweils einmalige Liefervorgänge mit 
Pkws abgerechnet worden, die branchenüblich mit 
oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der Rech-
nungserteilung ausgeführt worden seien. Damit fol-
ge aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung, dass 
die jeweilige Lieferung im Kalendermonat der Rech-
nungserteilung ausgeführt wurde. Die Angabe des 
Ausstellungsdatums der Rechnung sei als Angabe 
des Leistungszeitpunktes anzusehen.

§§ Hinweis:
Dieses Urteil ist sehr zu begrüßen, denn bislang wurden 
teilweise überzogene formale Anforderungen gestellt. Ob 
dieses Urteil insgesamt eine Lockerung der formalen Be-
trachtungsweise einleitet, muss allerdings abgewartet wer-
den. In der Praxis sollte weiterhin tunlichst darauf geachtet 
werden, dass Eingangsrechnungen alle formalen Anforde-
rungen erfüllen. Eine Rechnung muss folgende Angaben 
enthalten, und zwar 
  1.	 den vollständigen Namen und die vollständige An-

schrift des leistenden Unternehmers und des Leis-
tungsempfängers,

  2.	 die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteil-
te Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt 
für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer,

  3.	 das Ausstellungsdatum,
  4.	 eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren 

Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom 
Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rech-
nungsnummer),

  5.	 die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) 
der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die 
Art der sonstigen Leistung,

  6.	 den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 
bzw. bei Abschlags-/Vorauszahlungen den Zeitpunkt 
der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des 
Entgelts, sofern der Zeitpunkt der Vereinnahmung fest-
steht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rech-
nung übereinstimmt,

  7.	 das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiun-
gen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder 
sonstige Leistung sowie jede im Voraus vereinbarte 
Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Ent-
gelt berücksichtigt ist,

  8.	 den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das 
Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Fall einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die 
Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung 
gilt,

  9.	 bei Werklieferungen oder sonstigen Leistungen im 
Zusammenhang mit einem Grundstück, die an einen 
Nichtunternehmer erbracht werden, einen Hinweis auf 
die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers, 
und

10.	 in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den 
Leistungsempfänger oder durch einen von ihm beauf-
tragten Dritten die Angabe „Gutschrift”.

An sogenannte Kleinbetragsrechnungen, deren Gesamtbe-
trag 250 € nicht übersteigt, werden geringere Anforderun-
gen gestellt.

dieses Urteil in offenem Widerspruch zur ständigen 
BFH-Rechtsprechung.

§§ Hinweis:
Gegen dieses Urteil des Finanzgerichts ist nun unter dem 
Aktenzeichen VIII R 10/18 die Revision beim Bundesfinanz-
hof anhängig. Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
bleibt abzuwarten. In der Praxis sollte vorerst noch von der 
Abgrenzung anhand eines Zeitraums von maximal zehn Ta-
gen ausgegangen werden. In strittigen Fällen kann auf die 
Entscheidung des Finanzgerichts München verwiesen und 
ein Ruhen des Verfahrens beantragt werden.

8.	 Bundesfinanzhof: Geringere formale Hür­
den an umsatzsteuerliche Rechnungen

Der Vorsteuerabzug erfordert das Vorhanden-
sein einer den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechenden Rechnung. Bislang folgt nicht nur 
die Finanzverwaltung, sondern auch die Recht-
sprechung insoweit einer eher formalen Betrach-
tungsweise. Daraus folgen bisweilen sehr strenge 
Anforderungen an die Rechnungsangaben. Nun 
hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 1.3.2018 
(Aktenzeichen V  R  18/17) entschieden, dass sich 
die erforderliche Angabe des Leistungszeitpunkts 
aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben 
kann, wenn davon auszugehen ist, dass die Leistung 
im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. 
Im Urteilsfall ging es um die Lieferung von Pkws. Das 
Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass 
sich die Steuerverwaltung nicht auf die bloße Prüfung 
der Rechnung beschränken dürfe, sondern auch die 
vom Stpfl. beigebrachten zusätzlichen Informationen 
zu berücksichtigen habe.

Im Streitfall hatte die Stpfl. den Vorsteuerabzug aus 
an sie ausgeführten Pkw-Lieferungen in Anspruch 
genommen. Allerdings enthielten die ihr hierfür er-
teilten Rechnungen weder Angaben zur Steuer-
nummer des Lieferanten noch zum Lieferzeitpunkt. 
Die Rechnungen wurden später um die Angabe der 
Steuernummer, nicht aber auch um die Angabe der 
Lieferzeitpunkte ergänzt. Das Finanzamt versagte 
den Vorsteuerabzug aus den Pkw-Lieferungen. Dem-
gegenüber hatte die Klage vor dem Finanzgericht Er-
folg, was der Bundesfinanzhof nun bestätigte.

Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass die Rechnung 
die Angabe des Zeitpunkts der Lieferung oder der 
sonstigen Leistung enthalten muss. Dabei kann als 
Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung der 
Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leis-
tung ausgeführt wird. In dem vorliegenden Urteil legt 
der Bundesfinanzhof diese gesetzliche Vorgabe zu 
Gunsten der zum Vorsteuerabzug berechtigten Stpfl. 
sehr weitgehend aus. Danach kann sich die Angabe 
des Kalendermonats als Leistungszeitpunkt aus dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn 
nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszu-
gehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt 
wurde, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Dies 

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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